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Satzung 

 
des Pferdesportvereins (PSV) „Pferdesportgemeinschaft Erftstadt-Niederberg e.V.“ in der 
geänderten Fassung vom 25.03.23 
 

 Präambel 

 
Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis aller Mitglieder des Vereins zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Nordrhein-
Westfalen. 

Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Er vertritt den Grundsatz religiöser, 
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz und Neutralität. Der Verein wendet sich gegen 
Intoleranz, Rassismus und jede Form von politischem Extremismus. Er tritt rassistischen, 
verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie jeder Form von Gewalt, unabhängig 
davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art ist, entgegen. 

Der Verein, seine Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen bekennen sich zu den Grundsätzen 
eines umfassenden Kinder- und Jugendschutzes und treten für die körperliche und seelische 
Unversehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten Kinder und Jugendlichen ein. Der Verein, 
seine Amtsträger*innen und Mitarbeiter*innen pflegen eine Aufmerksamkeitskultur.  

Der Verein steht für Fairness und tritt für einen doping- und manipulationsfreien Sport ein. 

Der Verein unterstützt die Inklusion behinderter und nichtbehinderter Menschen und die 
Integration von Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Er verfolgt die Gleichstellung der 
Geschlechter. 

Der Verein verpflichtet sich zu verantwortlichem Handeln auf der Grundlage von Transparenz, 
Integrität, Partizipation und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer guten Vereinsführung.  

 

§ 1 

Name, Sitz, Rechtsform des Vereins 

 
Der Pferdesportverein „Pferdesportgemeinschaft Erftstadt-Niederberg e.V.“ mit dem Sitz in 
Erftstadt ist in das Vereinsregister mit der Nummer VR700978 bei dem Amtsgericht Köln 
eingetragen. 
 

§ 2 

Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 
1. Der PSV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist: 

1.1. die Förderung der Gesundheit aller Personen, insbesondere der Jugend im Rahmen der 
Jugendpflege durch Reitsport und den Umgang mit dem Pferd; 

1.2. die Förderung der Ausbildung im Pferdesport und der Kenntnisse im Umgang mit Tieren – 
insbesondere mit Pferden; 
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1.3. die Bereitstellung eines breit gefächerten Angebots in den Bereichen des Breiten- und 
Leistungssports im Bereich des Reitsports;  

1.4. die Förderung des Tierschutzes insbesondere bei der Haltung und im Umgang mit 
Pferden; 

1.5. die Interessenvertretung des Vereins im Rahmen seiner gemeinnützigen Tätigkeit 
gegenüber den Behörden und Organisationen auf der Ebene der Gemeinde und im 
Kreisreiterverband; 

1.6. die Förderung des Natur- und Umweltschutzes; 

1.7. die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen des 
Breitensports und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der Landschaft und zur 
Verhütung von Schäden; 

1.8. die Förderung von benachteiligten Gruppen oder Minderheiten im Zusammenhang mit 
dem Umgang mit dem Pferd; 

1.9. die Mitwirkung bei der Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung der 
Infrastruktur für Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet. 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, 
sowie Tätigwerden zu in Ziff. 1 genannten Zwecken. 

3. Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung; er enthält 
sich jeder parteipolitischen und konfessionellen Tätigkeit. 

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 

6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf das 
Vermögen des Vereins nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet werden (vgl. § 15). 

 

§ 3 

Verbandsmitgliedschaften 

 
1. Der Verein ist Mitglied 

• im Stadtsportverband Erftstadt e.V. 

• im Kreissportbund Rhein-Erft e.V. 

• im Pferdesportverband Rhein-Erft e.V. und durch den KRV Rhein-Erft Mitglied des 
Pferdesportverbandes Rheinland e.V. und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN) 

2. Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Bünde und 
Verbände nach Absatz 1 in ihrer jeweils gültigen Fassung als verbindlich an. 

3. Um die Durchführung der Vereinsaufgaben zu ermöglichen, kann der Gesamtvorstand den 
Eintritt in Bünde, Verbände und Organisationen und den Austritt beschließen. Soweit für die 
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Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in Verbänden, in denen der Verein Mitglied ist, eine 
Delegiertenbenennung erforderlich ist, wählt die Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren die jeweils erforderliche Anzahl von Delegierten und Ersatzdelegierten. 

§ 4 
Vereinsmitgliedschaft 

 

§4a 

Erwerb der Mitgliedschaft  

 
1. Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereinigungen 

werden. Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme erworben. Die 
schriftliche Beitrittserklärung ist an den Vorstand des Vereins zu richten; bei Minderjährigen 
bedarf sie der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter*innen.  Die Aufnahme in 
den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft 
verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. Personen, die bereits einem Reit- 
und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm-Mitgliedschaft im Sinne der 
LPO hinzufügen. Änderungen in der Stamm-Mitgliedschaft sind dem Verein unverzüglich 
mitzuteilen! Der geschäftsführende Vorstand entscheidet durch Beschluss über die Aufnahme. 
Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die 
Ablehnung eines Aufnahmeantrags muss nicht begründet werden. Ein vereinsinternes 
Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. Der Weg zu den ordentlichen 
Gerichten bleibt unberührt.  

2. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlichkeiten, die 
den Reit- und Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert haben, die 
Ehrenmitgliedschaft verleihen. Ihnen steht ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zu. 

3. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen und 
Ordnungen des Vereins und der Verbände, denen dieser angehört in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

 

§ 4b 

Verpflichtung gegenüber dem Pferd 

 
1. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die 

Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere  

1.1. die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und 
verhaltens- und tierschutzgerecht unterzubringen, 

1.2. den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 

1.3. die Grundsätze verhaltens- und tierschutzgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d.h. ein 
Pferd nicht unreiterlich zu behandeln, z.B. zu quälen, zu misshandeln oder unzulänglich zu 
transportieren. 

2. Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) der 
Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen 
die dort aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können gem. § 921 LPO mit Verwarnung, 
Geldbußen und/oder Sperren geahndet werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten 
des Verfahrens auferlegt und die Entscheidung veröffentlicht werden. 
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3. Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO-Ordnungsmaßnahmen auch geahndet 
werden, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebes ereignen. 

§ 4c 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied sie bis zum 
15. November des Jahres schriftlich kündigt (Austritt). 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 

• gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse schuldhaft oder vorsätzlich 
verstößt, das Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines 
unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig macht, dem Verein oder 
dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftem Verhalten, insbesondere durch Äußerung 
extremistischer oder verfassungsfeindlicher Gesinnung bzw. Haltung innerhalb und 
außerhalb des Vereins oder durch Mitgliedschaft in einer extremistischen Partei oder 
Organisation schadet, 

• gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes verstößt, 

• gegen § 4b (Verpflichtung gegenüber dem Pferd) verstößt, 

• seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 6 Monate nicht nachkommt. 

Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied 
berechtigt. Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung 
zuzuleiten. Das betroffene Mitglied wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu 
dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom Gesamtvorstand 
unter Berücksichtigung der Stellungnahme des betroffenen Mitglieds über den Antrag mit 
einfacher Mehrheit zu entscheiden. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen per 
Brief mitzuteilen.  

Der Ausschließungsbeschluss wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam.  

Handelt es sich bei dem auszuschließenden Mitglied um ein Mitglied des Gesamtvorstandes, 
dann entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein vereinsinternes Beschwerderecht 
zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt. 

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprüche aus 
dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten bleiben hiervon 
unberührt. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein herauszugeben oder wertmäßig 
abzugelten. Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung überzahlter 
Beiträge zu. 

 

§ 4d 
Geschäftsjahr und Beiträge 

 
1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
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2. Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu zahlen. Es können zusätzlich Aufnahmegebühren, 
Umlagen und Gebühren für besondere Leistungen des Vereins erhoben werden. Für 
unterschiedliche Mitgliedergruppen können unterschiedliche Beiträge festgesetzt werden. 

3. Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge, und Gebühren entscheidet der Gesamtvorstand 
durch Beschluss. Umlagen können bis zur Höhe des Dreifachen des jährlichen 
Mitgliedsbeitrages von der Mitgliederversammlung festgesetzt werden. Beschlüsse über 
Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern bekannt zu geben. 

4. Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen des Namens, der Bankverbindung, der 
Anschrift, der Telefon-Nummer sowie der E-Mail-Adresse mitzuteilen. 

5. Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden die 
Beiträge, Gebühren und Umlagen zum Fälligkeitstermin eingezogen. Beiträge sind im Voraus zu 
zahlen. 

6. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 
dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen. 

7. Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich 
das Mitglied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug.  

8. Fällige Forderungen können vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend gemacht 
werden. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

9. Der geschäftsführende Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -
pflichten ganz oder teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-
Lastschriftverfahren erlassen. 

10. Ehrenmitglieder können vom Gesamtvorstand von der Beitragspflicht befreit werden. 

 

§ 4e 

Mitgliederrechte minderjähriger Vereinsmitglieder 

 
1. Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr und andere Personen, die als geschäftsunfähig im 

Sinne der Regelungen des BGB gelten, können ihre Antrags- und Rederechte in der 
Mitgliederversammlung nicht persönlich, sondern nur durch die gesetzlichen Vertreter*innen 
ausüben. Alle weiteren Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutzung der sportlichen 
Vereinsangebote, können diese Mitglieder diese Mitglieder persönlich ausüben. 

2. Minderjährige Mitglieder zwischen dem vollendeten 7. und dem vollendeten 16. Lebensjahr 
üben ihre Mitgliedschaftsrechte (s.o.) im Verein persönlich aus. Ihre gesetzlichen 
Vertreter*innen sind von der Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte ausgeschlossen, sind 
aber berechtigt, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 

§ 5 

Organe 

 
Die Organe des Vereins sind: 

• die Mitgliederversammlung  

• der Vorstand 

• die Vereinsjugend 
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§ 6 

Mitgliederversammlung 

 
1. Im ersten Halbjahr eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der 

Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen; er muss 
dies tun, wenn es von mindestens 1/3 der Mitglieder unter Angabe der Gründe beantragt wird. 
Gegenstand der Beschlussfassung einer derartigen Mitgliederversammlung sind nur die mit der 
Einberufung mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der Tagesordnung sowie weitere 
Anträge sind ausgeschlossen. Einberufungsform und –frist ergeben sich aus Absatz 2. 

2. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden oder seinem/ihrer Vertreter*in 
unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich oder per E-Mail 
mit einer Einladungsfrist von vier Wochen. Die Frist beginnt am Tage der Versendung der 
Einladung. Eine schriftliche Einladung erfolgt an die von dem Mitglied zuletzt schriftlich 
mitgeteilte Adresse, eine Einladung per E-Mail erfolgt in Textform an die von dem Mitglied 
zuletzt in Textform mitgeteilte E-Mail-Adresse. Die Tagesordnung setzt der geschäftsführende 
Vorstand durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teilnahme einzuladen.  

Alle Mitglieder können bis 3 Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung in Textform 
Anträge zur Tagesordnung mit Begründung an den geschäftsführenden Vorstand des Vereins 
richten. Für die Berechnung der Drei-Wochen-Frist ist der Eingang des Antrages maßgebend. 
Eingegangene Anträge sowie die ergänzte endgültige Tagesordnung sind den Mitgliedern bis 
zwei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung bekannt zu machen. Für die Form 
der Bekanntmachung gilt s.o. 

3. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Verhinderung 
von einem anderen Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Ist kein Mitglied 
desgeschäftsführenden Vorstandes anwesend, bestimmt die Versammlung den/die 
Versammlungs-leiter*in. Der/Die Versammlungsleiter*in kann die Leitung der Versammlung 
auf eine andere Person übertragen. 

4. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig. 

5. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen oder bei 
Teilnahme an einer virtuellen oder hybriden Mitgliederversammlung auch durch elektronische 
Stimmabgabe. Wenn geheime Abstimmung beantragt wird, entscheidet darüber die 
Mitgliederversammlung. Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von 
mindestens 1/3 der abgegebenen gültigen Stimmen verlangt wird. Sofern die Satzung nichts 
anderes verlangt. entscheidet die einfache Mehrheit, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt.  

6. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält keiner der 
Kandidat*innen die Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandidat*innen mit den höchsten 
Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem/der 
Vorsitzenden zu ziehende Los. Stimmberechtigt ist jedes an der Mitgliederversammlung 
teilnehmende Vereinsmitglied mit einer Stimme. Stimmübertragung ist nicht zulässig. 

7. Jugendliche und Kinder haben ab dem 16. Lebensjahr Stimmrecht. Wählbar ist jedes Mitglied 
mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

8. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Beschlüsse im 
Wortlaut und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Sie ist vom/von der Vorsitzenden 
und der/dem Protokollführer*in zu unterschreiben. Der/die Versammlungsleiter*in bestimmt 
den/die Protokollführer*in. 
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9. Mitgliederversammlungen finden grundsätzlich als Präsenzversammlungen statt. Der 
geschäfts-führende Vorstand kann beschließen, dass die Mitgliederversammlung ausschließlich 
als virtuelle Mitgliederversammlung in Form einer onlinebasierten Videoversammlung oder als 
Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung (hybride 
Mitgliederversammlung) stattfindet. Ohne einen entsprechenden Beschluss des 
geschäftsführenden Vorstandes haben die Mitglieder keinen Anspruch darauf, virtuell an einer 
Präsenzversammlung teilzunehmen. Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online 
an der virtuellen bzw. an der hybriden Mitgliederversammlung teilnehmen, wird durch 
geeignete technische Vorrichtungen die Möglichkeit gegeben, virtuell an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auf elektronischem Wege 
auszuüben. Die Auswahl der technischen Rahmenbedingungen (z. B. die Auswahl der zu 
verwendenden Software bzw. Programme) legt der geschäftsführende Vorstand per Beschluss 
fest. 

10. Technische Widrigkeiten, die zu einer Beeinträchtigung bei der Teilnahme oder bei der 
Stimmrechtsausübung führen, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen 
nicht dazu, gefasste Beschlüsse und vorgenommene Wahlen anzufechten, es sei denn, die 
Ursache der technischen Widrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich des Vereins 
zuzurechnen. 

11. Im Übrigen gelten für die virtuelle bzw. hybride Mitgliederversammlung die Vorschriften über 
die Mitgliederversammlung sinngemäß. 

 

§ 7 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig:  

• die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

• die Wahl von zwei Kassenprüfer*innen für die Amtszeit von 2 Jahren , eine Wiederwahl für 
eine Amtszeit ist möglich,  

• die Wahl von Delegierten und Ersatzdelegierten die, sofern notwendig, den Verein in 
Verbänden vertreten, 

• die Entgegennahme der Berichte und der Haushaltsplanung des Gesamtvorstandes,  

• die Entgegenahme des Kassenprüfberichts, 

• die Entlastung des Vorstandes, 

• die Beschlussfassung über Erhebung und Höhe von Umlagen,  

• Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

• Beschlussfassung über Anträge (gemäß §6 Abs.2), 

• die Änderung der Satzung und Beschlussfassung über die Auflösung oder Fusion des 
Vereins. Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die Auflösung oder Fusion des 
Vereins bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen. 
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§8 

Vorstand 

 
1. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet. 

2. Dem Vorstand gehören an: 

• der/die Vorsitzende, 

• der/die stellvertretende Vorsitzende, 

• der/die Jugendwart*in, 

• bis zu elf weitere Mitglieder. 

3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende 
Vorsitzende; jeder ist allein vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist der/die 
stellvertretende Vorsitzende nur im Falle der Verhinderung des/der Vorsitzenden zur 
Vertretung befugt. 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amtszeit aus, ist 
von der nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl durchzuführen; scheiden 
der/die Vorsitzende oder der/die stellvertretende Vorsitzende während ihrer Amtszeit aus, ist 
innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung einzuberufen, die die Ergänzungswahl 
durchführt. 

5. Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer 
geschäftsführender Vorstand gewählt ist. 

6. Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl und Annahme des 
Amtes vorher schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der 
Mitgliederversammlung vorliegt. 

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

8. Der/die Jugendvertreter*in nimmt in beratender Funktion ohne Stimmrecht an den Sitzungen 
des Vorstandes teil. 

9. Über die Sitzungen des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Gegenstände der 
Beratungen und die Beschlüsse verzeichnen muss. Sie ist von dem/der Schriftführer*in zu 
unterzeichnen. 

 

§ 9 

Aufgaben des Vorstandes 

 
Der Vorstand entscheidet über 

• die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse, 

• die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung nicht der 
Mitgliederversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, und die Führung der 
laufenden Geschäfte. 
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§ 10 

Vereinsjugend 

 
1. Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres. 

2. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über die ihr ggf. 
zufließenden Mittel unter Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit des Vereins.  

Organe der Vereinsjugend:  

Die Vereinsjugend wählt in der Jugendversammlung aus ihren Reihen den/die 
Jugendvertreter*in. Sie entsendet ihn/sie in beratender Funktion in die Sitzungen des 
Vorstandes.   

3. Die Vereinsjugend kann sich im Rahmen dieser Satzung eine Jugendordnung geben, die der 
Genehmigung durch den Vorstand bedarf. Die Jugendordnung regelt die Jugendarbeit des 
Vereins in Inhalt, Form und Organisation. 

 

§ 11 

Ordnungen 

 
Zur Durchführung der Satzung kann der Verein sich folgende Ordnungen geben: 

• Geschäfts- und Verwaltungsordnung 

• Finanzordnung 

• Beitragsordnung 

• Jugendordnung 

Die Geschäfts- und Verwaltungsordnung, Finanzordnung, Beitragsordnung und Jugendordnung 
werden im Bedarfsfall vom Vorstand mit einer 2/3- Mehrheit beschlossen und sind nicht 
Bestandteil der Satzung. 

Das Inkrafttreten bzw. die Änderung einer gültigen Ordnung wird den Mitgliedern durch 
Veröffentlichung auf der Homepage sowie im Vereinsschaukasten angezeigt. 

 

§ 12 

Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

 
1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
2. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 

der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage 
eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten Aufwandsentschädigung gem. 
§3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte 
und Vertragsende ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig. 

 
3. Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 

der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene 
Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 
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4. Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der 
geschäftsführende Vorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 
Haushaltslage eine*n Geschäftsstellenleiter*in und/oder Mitarbeiter*innen für die Verwaltung 
einzustellen. Im Weiteren ist nur der geschäftsführende Vorstand ermächtigt, zur Erfüllung der 
satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit Übungsleiter*innen abzuschließen. Das 
arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der/die Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein 
anderes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. 

5. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter*innen des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der 
Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen 
Möglichkeiten Aufwandspauschalen festsetzen.  

6. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach 
seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur gewährt, wenn die 
Aufwendungen mit prüffähigen Belegen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 
 

§13 

Haftung 

 
1. Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger*innen, deren Vergütung den 

Ehrenamtsfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 a EStG im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden 
gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur bei Vorsatz.  

2. Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nur für vorsätzlich 
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen 
oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche 
Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.  

 

§14 

Datenschutz  

 
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personen-bezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 
Verein verarbeitet. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte: 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 
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2. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter*innen oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 

§ 15 

Auflösung 

 
3. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck mit einer Frist von 

einem Monat einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen des 
Vereins an den Pferdesportverband Rheinland e.V. (Weißenstein 52, 40764 Langenfeld, VR 
30859 Amtsgericht Düsseldorf, USt-IdNr.DE 122122727), der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke, insbesondere im Sinne der reitsportlichen Förderung zu verwenden 
hat. 

 

§ 16 

Salvatorische Klausel 

 
1. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtswidrig oder unwirksam 

sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.  

2. Die rechtswidrige oder unwirksame Bestimmung ist unverzüglich durch Beschluss der nächsten 
Mitgliederversammlung zu ersetzen 

 

§ 17 

Gültigkeit dieser Satzung  

 
1. Diese geänderte Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 25.03.23 beschlossen.  

2. Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
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